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Pflichtarbeitsstunden im Jugendfußball 
 
 
Liebe Eltern der Fußballjugend, 
 
in den vergangenen Jahren hat sich abgezeichnet, dass die freiwillige Bereitschaft, sich aktiv an 
den Veranstaltungen der Fußballabteilung einzubringen, teilweise zu wünschen übrig ließ. Gleich-
zeitig sind wir alle gezwungen, mehr Einnahmen zu erwirtschaften, da das Angebot der Fußballju-
gend in seiner jetzigen Form sonst nicht aufrechterhalten werden kann. Die Mitgliedsbeiträge sind 
nur ein Bruchteil dessen, was wir benötigen, um im Jugendfußball effektiv arbeiten zu können. 
Daher ist es absolut notwendig über Veranstaltungen ect. mehr Geld zu erwirtschaften. Die daraus 
resultierenden Mehrfachbelastungen sollen eingegrenzt und auf alle Schultern, soweit es möglich 
ist, gleichmäßig verteilt werden. Neben den traditionellen Veranstaltungen wie Jugend-,  und 
Fleckenturnier sowie der Hocketse haben wir künftig den 14-tägigen Wurstverkauf bei Heimsielen, 
das Jugendcamp, das Vorbereitungsturnier der Aktiven und eventuell das ein oder andere Event zu 
bewältigen.   
Um diese Herausforderung umzusetzen wurde in Erwägung gezogen,  fünf Arbeitstunden jährlich 
im Jugendbereich einzuführen, was dann auch am 01.März 2008 in der Abteilungsversammlung so 
beschlossen wurde. Bei Nichterfüllung der Arbeitsstunden wird ein Unkostenbeitrag von 10,-€ je 
Stunde erhoben. Als Jugendspieler gelten auch A – Jugendliche welche älter als 18 Jahre sind. 
Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass Jugendliche ab 16 Jahren ihre Pflichtarbeits-
stunden selbst abarbeiten können und auch sollen. 
Die zu leistenden  Arbeitstunden beziehen sich nicht pro Kind, sondern je Ehepaar bzw. bei Allein-
stehenden, je Elternteil. Das bedeutet, Fam. Muster mit drei Kindern hat fünf Stunden abzuleisten, 
ebenso wie Fam. Mustermann mit einem Kind. Hier steht der soziale Gedanke im Vordergrund.  
 
Beim Ableisten von Pflichtarbeitsstunden sind folgende Punkte zu beachten. 
 
 

1. Als Zeitfenster gilt der 01. Jan. bis 31. Dez. jeden Jahres. 
2. Die Pflichtarbeitsstunden können sowohl beim FFÖ (Förderverein Fußball Öschelbronn) 

als auch beim TSV Fußball abgeleistet werden. 
3. Jugendliche ab 16 Jahren können ihre Stunden selbst ableisten. Bei Veranstaltungen nicht 

beim Ausschank von Alkohol. 
4. Fahrten zu Auswärtsspielen zählen nicht als Arbeitsstunden. 
5. Eine Kuchenspende wird mit einer Arbeitsstunde vergütet.  
6. Bei der Arbeit in einem Verkaufsstand sind für das leibliche Wohl ein Getränk und eine 

Wurst vorgesehen. Übertriebene Selbstversorgung, auch an Dritte, ist nicht erwünscht und 
schadet dem eigenen Ansehen. 

7. Aufgrund der Verletzungsgefahr am Grill und an der Friteuse ist es für Kinder verboten 
sich mit eingeteilten Personen im Ausschankbereich aufzuhalten. Denken Sie an die Si-
cherheit ihrer Kinder. 

8. Verhinderte, bereits eingeteilte Personen haben selbst für Ersatz zu sorgen. Unentschuldig-
tes Nicht - Erscheinen kann nur mit einer Spende von 20,- € in die jeweilige Mannschafts-
kasse entschuldigt werden. Arbeitsstunden werden nicht angerechnet. 



9. Die Abbuchung für nicht geleistete Arbeitsstunden erfolgt bis zum 31. Januar des darauf 
folgenden Jahres. 

 
Bitte haben Sie Verständnis für die Einführung von Pflichtarbeitsstunden. Der TSV Öschelbronn 
ist stets bemüht, seine Veranstaltungen in einem sauberen und ordnungsgemäßen Rahmen durchzu-
führen. Dies ist aber auch nur möglich, wenn genügend Helfer bereit sind, hier mit an zupacken. 
Ob im geschäftlichen, privaten oder ehrenamtlichen Bereich, es macht keinen Unterschied. Ohne 
gewisse Regeln und die dazugehörige Disziplin ist ein Erfolg nicht möglich. Der TSV und der FFÖ 
sind bestrebt, gegenüber seinen Gästen ein ordentliches Bild abzugeben. Nur so kann der Verein 
seine Gastfreundschaft vermitteln und weiterhin mit steigenden Besucherzahlen rechnen. 
 
Damit Sie ihren Arbeitseinsatz mit Freude und einem gewissen Engagement antreten ist  die Fuß-
ballabteilung bemüht, ihr Wissen und Können ihren Wünschen entsprechend gezielt einzusetzen. 
Es gibt nicht nur Tätigkeiten bei Veranstaltungen sondern es ist auch hin und wieder fachspezifi-
sche Erfahrung gefragt. Aus diesem Grund bitten wir Sie, im nachstehenden Abschnitt ihren Beruf, 
ihre Tätigkeit oder wo Sie gerne mithelfen würden anzugeben. Nur dann können Sie von den 
Verantwortlichen angesprochen werden und dem Verein ihre Fähigkeiten in vollem Umfang zur 
Verfügung stellen.  
 
Mit sportlichem Gruß und vorab herzlichen Dank 
 
 
Die Fußballabeilung               Gäufelden, 06. März 2008 
 
 
 
Nachdem Sie den Abschnitt ausgefüllt bzw. abgetrennt haben, kann er im TSV Vereinsheim oder 
beim Jugendbetreuer abgegeben oder in den Briefkasten bei der Geschäftstelle, Hindenburgstr. 17, 
geworfen werden. 
 
 
 
 
 
 
Name ........................................................................Alter ................Tel. .. .................................... 
 
 
Name des Kindes ......................................................spielt in der.............................Jugend. 
 
 
Straße ............................................................................ Wohnort ………………………………… 
 
 
 
Berufsbild / Tätigkeit ........................................................................................................................ 
 
 
 
Unterschrift........................................................................Datum.................................................... 


